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Thema: Wassergefährdende Stoffe 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Was sind wassergefährdende Stoffe? 

Wassergefährdende Stoffe sind Stoffe, die die Beschaffenheit und Eigenschaften von Oberflächen-
wasser (Flüsse und Seen) oder Grundwasser nachteilig verändern, zum Beispiel für die Trinkwas-
sergewinnung unbrauchbar machen. 

Beispiele sind Benzin, Diesel, Heizöl, Altöl, Schmier- und Hydrauliköle, Batterieflüssigkeit, Farben, 
Lösemittel, Entfettungsmittel, und so weiter. 

Wo wird mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen? 

Mit wassergefährdenden Stoffen wird in vielen Bereichen umgegangen, zum Beispiel an Tankstel-
len, in Kfz-Werkstätten, Wäschereien, Lagerhallen, Labors. Sie werden auch in Kälteanlagen und in 
der Hydraulik von Aufzügen eingesetzt. 

Der „Besorgnisgrundsatz“ 

Da ein fehlerhafter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu enormen Schäden führen kann, 
unterliegt dieser besonderen Anforderungen, die der Gesetzgeber im Wasserhaushaltsgesetz, der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) und den darauf 
basierenden technischen Regelwerken konkretisiert hat Es gilt der sog. „Besorgnisgrundsatz“. Für 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bedeutet das, dass diese so beschaffen 
sein und so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden müssen, dass von ihnen kei-
ne Gewässerverunreinigungen durch die in den Anlagen gehandhabten Stoffe ausgehen. Der „Be-
sorgnisgrundsatz“ sagt weiterhin aus, dass die Maßnahmen zum Schutz vor Verunreinigungen der 
Gewässer so zu gestalten sind, dass jedem denkbar möglichen Versagensfall der Anlage Rechnung 
getragen wird. Gerade bei Neubauten empfehlen sich frühzeitige Planungen bezüglich der Anla-
gengestaltung - Stichworte sind hier Untergrundbefestigung, Entwässerung, Löschwasserrückhal-
tung. Durch eine optimale Planung vermeiden Sie unnötige Kosten. 
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Die VAwS-Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe 

Die VAwS regelt den anlagenbezogenen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und legt die 
notwendigen gesetzlichen Vorgaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fest. „Umgang“ 
umfasst das Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden dieser Stoffe. 

Für alle der VAwS unterliegenden Anlagen (welche das sind ergibt sich aus § 1 VAwS) gelten 
grundsätzlich die Anforderungen des § 3 VAwS. Anlagen müssen wie folgt beschaffen sein und 
betrieben werden: 

Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht austreten können. Anlagen müssen dicht, standsicher und 
medienbeständigsein. (sog. primäre Sicherheitsbarriere). Austretende wassergefährdende Stoffe 
müssen schnell und zuverlässig erkannt und zurückgehalten werden, z.B. mit doppelwandigen Be-
hältern oder Auffangwannen. (sog. sekundäre Sicherheitsbarriere) 

Organisatorische und infrastrukturelle Maßnahmen (Überwachungssysteme, Betriebsanweisungen, 
regelmäßige Kontrollgänge) unterstützen die Wirksamkeit der 1. und 2. Barriere.  

Zu beachten sind weiter die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die auf wissenschaftlichen 
Grundlagen und fachlichen Erkenntnissen basieren und in ihrer fachlichen Anwendung erprobt und 
von der Mehrheit der auf dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachleute angewendet werden. 

Insbesondere auf folgende technischen Regelwerke wird dabei hingewiesen: 

»  Arbeitsblatt DWA-A 779: „Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) - All-
gemeine technische Regelungen“; April 2006 (Vorgaben zu Dichtheit, Widerstandsfähig-
keit, Rückhaltung auslaufender Stoffe, Betriebsanweisung, Sachverständigenprüfung, 
Löschwasserrückhaltung). 

»  Arbeitsblatt DWA-A 781: „Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) - 
Tankstellen für Kraftfahrzeuge“; August 2004. 

»  Arbeitsblatt DWA-A 786: „Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) - Aus-
führung von Dichtflächen“; Oktober 2005 (unterscheidet verschiedene Flächen - Ableitflä-
chen, Auffangraum, Tiefpunkt; definiert die jeweiligen Beanspruchungen entsprechend 
der möglichen Beaufschlagung und benennt die daraus resultierenden Anforderungen an 
Werkstoffe und Ausführungen) 

»  DVWK-R 131: „Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) - Bestimmung des 
Rückhaltevermögens R1“; 1996 

»  DVWK-R 134: „Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) - Abwasseranlagen 
als Auffangvorrichtungen“; 1997 (Angaben zu Auffangvorrichtungen in der betrieblichen 
Kanalisation, Sachverständigenprüfungen, Betriebsanweisung, etc.) 
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Prüfung von VAwS-Anlagen durch Sachverständige 

Der Betreiber hat unaufgefordert und auf eigene Kosten folgende Anlagen durch einen Sachver-
ständigen nach § 11 auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu lassen: 

1.  Anlagen mit unterirdischen Behältern und Rohrleitungen, 

2.  Anlagen mit oberirdischen Anlagenteilen für wassergefährdende Flüssigkeiten und 
feste Stoffe, die mit wassergefährdenden Flüssigkeiten behaftet sind, mit einem Gesamt-
rauminhalt von mehr als 10 m³, 

3.  In Wasserschutzgebieten Anlagen mit oberirdischen Anlagenteilen für wassergefähr-
dende Flüssigkeiten und feste Stoffe, die mit wassergefährdenden Flüssigkeiten behaftet 
sind, mit einem Gesamtrauminhalt von mehr als 1 m³; bei der Lagerung von Heizöl EL mit 
einem Gesamtrauminhalt von mehr als 5 m³, und zwar 

- vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung der Anlage, 

- vor Wiederinbetriebnahme einer länger als ein Jahr stillgelegten Anlage, 

- wiederkehrend spätestens 5 Jahre, bei unterirdischer Lagerung in Wasserschutzgebie-
ten spätestens 2,5 Jahre nach der letzten Überprüfung, 

- bei Stilllegung der Anlage. 

4.  Anlagen mit oberirdischen Anlagenteilen für wassergefährdende Flüssigkeiten und 
feste Stoffe, die mit wassergefährdenden Flüssigkeiten behaftet sind, mit einem Gesamt-
rauminhalt von mehr als 1 m³ bis zu 10 m³ sind durch einen Sachverständigen in folgen-
den Fällen zu prüfen: 

- vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung der Anlage  

- vor Wiederinbetriebnahme einer länger als ein Jahr stillgelegten Anlage. 

Die Prüfungen entfallen bei diesen Anlagen allerdings, wenn sie von einem Fachbetrieb nach § 19 
Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz aufgestellt und eingebaut werden und der Fachbetrieb der zu-
ständigen Behörde den ordnungsgemäßen Zustand der Anlage unter Verwendung eines eingeführ-
ten Musters bescheinigt. 

Eine Prüfung durch Sachverständige entfällt, wenn die Anlage im Rahmen eines allgemein aner-
kannten Managementsystems überprüft wird (wie gem. Öko-Audit-Verordnung und/oder DIN EN 
ISO 14001) und dabei 

1.  die Anlage einer betriebsinternen Überwachung unterzogen wird, die den Vorgaben des § 
19 i Wasserhaushaltsgesetz und den §§ 11 und 12 VAwS gleichwertig ist, insbesondere im  
Hinblick auf Häufigkeit der Überwachung, fachliche Eignung und Zuverlässigkeit der prü-
fenden Personen, Umfang der Prüfungen, Bewertung der Prüfergebnisse, Mängelbeseiti-
gung und  

2.  in entsprechend dem Managementsystem erarbeiteten Unterlagen dokumentiert wird, 
dass die Voraussetzungen nach Nummer 1 eingehalten werden. 

In diesem Fall genügt die Vorlage eines Jahresberichts durch den Betreiber über die durchgeführ-
ten Prüfungen und Ergebnisse. 
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Zulassungsverfahren für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen was-
sergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen) 

Für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe gilt, dass diese nur 
verwendet werden dürfen, wenn sie ein wasserrechtliches Zulassungsverfahren, die sog. Eignungs-
feststellung durchlaufen haben. Das betrifft auch innerbetriebliche Rohrleitungsanlagen sowie die 
zugehörigen Anlagenteile und Schutzvorkehrungen. 

Die Pflicht zur Eignungsfeststellung entfällt für Anlagen, deren Anlagenteile oder deren technische 
Schutzvorkehrungen, wenn diese „einfacher oder herkömmlicher Art“ (eoh-Anlagen) sind. Kriterien 
für die Einordnung als eoh-Anlagen sind in § 7 Abs. 1 VAwS enthalten.  

Gleiches gilt, wenn für serienmäßig hergestellte Bauteile die Eignung durch andere Zulassungsver-
fahren nachgewiesen wird (z.B. durch Nachweise nach der Landesbauordnung oder Bauartzulas-
sung). 

Nach § 7 Abs. 4 VAwS kann eine Eignungsfeststellung auch entfallen, wenn eine Bescheinigung 
eines Sachverständigen bei der Behörde vorgelegt wird, in der die Erfüllung der Vorgaben des § 3 
VAwS nachgewiesen wird. Grundlage hierzu ist die Anlagenbeschreibung. 

Löschwasserrückhaltung 

Bei der Brandbekämpfung anfallendes mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigtes Löschwas-
ser kann zu erheblichen Belastungen von Grundwasser und Oberflächengewässern führen. Häufig 
wird die mögliche im Schadensfall anfallende Löschwassermenge unterschätzt, geeignete bauliche 
Einrichtungen zur Rückhaltung sind nicht oder nicht im erforderlichen Umfang vorhanden. 

Anforderungen an die Löschwasserrückhaltung bei Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen ergeben sich sowohl aus dem Baurecht als auch aus dem Wasserrecht. 

Baurecht 

Löschwasserrückhalteeinrichtungen werden im Rahmen baurechtlicher Genehmigungsverfahren 
auf Grundlage der Löschwasserrückhalterichtlinie (LöRüRl) gefordert, soweit es sich ausschließlich 
um Lageranlagen handelt und die Schwellenwerte der LöRüRl nicht unterschritten werden. Zustän-
dig für die Umsetzung der Forderungen der LöRüRl ist die zuständige Bauaufsichtsbehörde. 

Wasserrecht 

Bei Lageranlagen, die nicht dem Geltungsbereich der LöRüRl unterfallen, sowie bei anderen Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Abfüll - und Umschlaganlagen, Anlagen zum 
Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe sowie  Rohrleitungen) wird auf 
Grundlage des § 3 Abs. 2 Nr. 4 VAwS eine Löschwasserrückhaltung gefordert. 

Anlagen müssen danach so beschaffen sein und betrieben werden, dass im Schadensfall anfallen-
de Stoffe, die mit ausgetretenen wassergefährdenden Stoffen verunreinigt sein können, zurück-
gehalten und entsorgt werden können. 



Unfälle und Beseitigung 

Zum Schutz des Grundwassers, der oberirdischen Gewässer und zur Abwehr der sonstigen Gefah-
ren für die Allgemeinheit, müssen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen unverzüglich Ge-
fahrenabwehrmaßnahmen getroffen werden. 

Das Amt für Umweltschutz hat nach den Öl- und Giftalarmrichtlinien einen Öl- und Giftalarmplan 
aufgestellt, der gewährleistet, dass bei einem Öl- und bzw. oder Giftunfall unverzüglich Gefahren-
abwehrmaßnahmen eingeleitet werden können. 

Der Bereitschaftsdienst des Amtes für Umweltschutz ist an jedem Wochentag "Rund um die Uhr" 
erreichbar und wird durch die Kreisleitstelle unter der Rufnummer 02131 1350 informiert. 

Haben Sie noch Fragen?  

Sollten Sie noch Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte direkt telefonisch oder per E-Mail an: 

Herrn Kristoff Aring 
Telefon 02181 601-6860 
kristof.aring@rhein-kreis-neuss.de 

Herrn Matthias Richter 
Telefon 02181 601-6812 
matthias.richter@rhein-kreis-neuss.de 

Herrn Franz-Josef Weihrauch 
Telefon 02181 601-6813 
franz-josef.weihrauch@rhein-kreis-neuss.de 
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